jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Anl. 5 ASV 2008 (Modul B)

ASV 2008 - Aufzuge-Sicherheitsverordnung 2008

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

A. EG-Baumusterprufung fir Sicherheitsbauteile fur Aufziige

1. Die EG-Baumusterprifung ist das Verfahren, bei dem eine Benannte Stelle feststellt und bescheinigt, dass ein fur ein
Sicherheitsbauteil fir Aufzlige reprasentatives Muster einem Aufzug, in den es sachgemal? eingebaut ist, gestattet, die
einschlagigen Bestimmungen der Verordnung (bzw. der Aufzlige-Richtlinie) zu erfullen.

2. Der Antrag auf EG-Baumusterprifung wird vom Hersteller des Sicherheitsbauteils fir Aufziige oder von seinem in
Osterreich, in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Europaischen
Wirtschaftsraums oder in einem anderen gleichgestellten Staat niedergelassenen Bevollmdachtigten bei einer
Benannten Stelle seiner Wahl gestellt.

Der Antrag muss folgendes enthalten:

In Kraft seit 30.07.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Anl. 5 ASV 2008 (Modul B)
	ASV 2008 - Aufzüge-Sicherheitsverordnung 2008


